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arabische, das Lehenrecht normannisch - französische Züge 
trage, dürfte kaum Widerspruch finden; im einzelnen 
freilich bleibt noch manches unsicher. S. 243 N. 2 
wird ein ‘Catalogo illustrato del Tabul. di S. Maria Nuova 
di Monreale’ (woselbst zahlreiche Diplome und Papst­
urkunden saec. XII.—XIII.) in Aussicht gestellt.

K. A. Kehr.
209. Im 5. Excurs seines oben S. 493 erwähnten 

Werkes handelt R. Poupardin von den Akten der Ver­
sammlung zu Mantaille (MG. Capitul. II, 365) vom 
J. 879. Indem er darauf aufmerksam macht, dass eine 
Ueberlieferung der Akten in einer Hs. der Preuves de 
l’hist. du Dauphiné von Fontanieu (Bibl. nat. cod. lat. 
10949), die zwar für den Text werthlos, von dem Drucke 
Paradins aber unabhängig sein soll, die drei Stücke der 
Akten in derselben Reihenfolge bietet wie Paradin, nämlich: 
1) Electio Bosonis, 2) Legatio ad Bosonem, 3) Responsio 
Bosonis will er an dieser Reihenfolge der Akten gegen 
Krause, der die Electio hinter die Responsio gestellt hatte, 
festhalten.

210. Weistümer des 14. bis 16. Jhs. aus dem 
Nahegau werden aus der Schottschen Sammlung der 
Diplomata Rhingravica und einem Disibodenberger Copial­
buch (saec. XIV. ex.) des Staatsarchivs in Darmstadt mit­
getheilt von W. Fabricius im Archiv für Hessische Ge­
schichte und Alterthumskunde N. F. III, 125 ff. H. W.

211. Im Moyen âge 2. Ser. V, 189 ff. haben G. Espinas 
und H. Pirenne die wichtigen Consuetudines gildae 
mercatoriae von S. Omer, die um 1100 entstanden sind, 
neu herausgegeben.

212. Der erste Band der von der historischen Com­
mission für Westfalen herausgegebenen Stadtrechte enthält 
die von A. Overmann sehr sorgfältig bearbeiteten Rechts­
quellen von Lippstadt (Münster, Aschendorff 1901), denen 
eine umfangreiche und belehrende Einleitung über die Ver­
fassung und Verwaltung der Stadt vorangeschickt ist. Das 
älteste Stadtrechtprivileg von Bernhard II. zur Lippe 
(1198—1213) ist in einem schönen Facsimile reproduciert; 
die sich an die Nachträge und Correcturen in demselben 
knüpfenden schwierigen Fragen werden in einem be­
sonderen Excurse behandelt und, soweit als möglich, be­
antwortet.
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